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Reglement 
 
für die Aufnahme von Vereinen in die Ortsvereinigung Utzenstorf 
 
Einleitung 
Vereine spielen eine tragende Rolle in unserer Gesellschaft. Während in vergangener Zeit die 
Mitglieder vorwiegend aus dem Ort stammten hat sich das mit der zunehmenden Mobilität 
verändert und die Vereine haben oft eine regionale Ausstrahlung. Diese Tendenz wird noch 
verstärkt durch die Professionalisierung im Sport und durch neue Freizeitaktivitäten. 
Die Gemeinde Utzenstorf unterstützt Vereine, welche Mitglied der Ortsvereinigung Utzenstorf sind, 
mit einem jährlichen Unterstützungsbeitrag. 
 
Ziel 
Mit diesem Reglement werden die Rahmenbedingungen für die Aufnahme eines Vereins in die 
Ortsvereinigung Utzenstorf definiert.  
 
Mitglieder der Ortsvereinigung 
Vereine können nur aufgenommen werden, wenn sie die gesetzlichen Vorschriften nach ZGB Art. 
60 ff erfüllen und genehmigte Statuten vorweisen können. Die Statutengenehmigung wird 
dokumentiert mit einem Protokollauszug und / oder der Genehmigung durch übergeordnete 
Verbände. 
Vereinigungen ohne Statuten können ebenfalls aufgenommen werden wenn sie ihre Aktivitäten 
plausibel dokumentieren können. Vereinigungen haben jedoch kein Anrecht auf die 
Unterstützungsbeiträge der Gemeinde. 
 
Bedingungen 
Die Ortsvereinigung nimmt grundsätzlich nur Vereine auf, welche ethische Grundsätze 
vollumfänglich respektieren.  
Beitrittsgesuche werden abgelehnt oder zur genaueren Dokumentation zurückgewiesen wenn 
einer oder mehrere der nachfolgenden Punke erkennbar sind oder vermutet werden: 

- Rassistische Ausgrenzungen von Mitgliedern 
- Politische Extrempositionen der Mitglieder 
- wirtschaftliche Bedingungen an Mitglieder 
- Aktivitäten, welche Eliminationen aller Art zum Ziel haben , zB. Kriegsspiele 

Die Ortsvereinigung kann ausserdem Beitrittsgesuche ablehnen wenn kein Nutzen für die 
sportliche oder kulturelle Weiterentwicklung und Zusammenarbeit im Dorf erkennbar ist. 
 
Ortsprinzip 
Der Verein oder die Vereinigung muss den Sitz in einer der Gemeinden nach Artikel 4 der Statuten 
haben. Falls in den Vereinsstatuten kein fester Sitz festgehalten ist, so gilt der Wohnort des 
Präsidenten als Sitz des Vereines. 
 
Verpflichtungen 
Mitgliedsvereine der Ortsvereinigung Utzenstorf schulden den Mitgliederbeitrag. Vereine, welche 
der Delegiertenversammlung fernbleiben, schulden den doppelten Jahresbeitrag.  
 
Genehmigung 
Das vorliegende Reglement wurde an der ordentlichen Delegiertenversammlung der 
Ortsvereinigung am 19. März 2012 mit 28 zu 0 Stimmen gut geheissen. Es tritt ab sofort in Kraft. 
 
Grundlagen: 

- Statuten der Ortsvereinigung Utzenstorf  
- Gemeinderatsbeschluss betreffend Jahresbeiträge an Ortsvereine 

Utzenstorf, 19.03.2012


